
426 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

1980 07 21 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über "Magister der Theologie",lateinische Bezeich­
die Studienrichtung Evangelische Theologie nung "Magister theologiae", ahgekürzt "Mag. 

theol." zu 'v,erleihen. 
Der Nationalr-at hat !beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Grundsätze und Gliederung 

§ 1. (1) Das Stuidium ider Evangelischen Theo­
k~g-ie hat im Sinne ,des !Bundesgesetzes, BGBl. 

(2) Den Absolventen des Doktoratsstudiums ist 
der akaldemische Grad "Dokitor der Theolo,gie", 
lateinische -Bezeichnung ,,Doctor theologiae", ab­
gekür,zt"Dr. theol." zu verleihen. 

(3) Der Abschluß eines Erweiterungsstudiums 
berechtigt nicht zur tEr;werlbung eines akademi­
schen Gr:lJrues. 

Nr. 182/1961, über äußere Rechtsverhältnisse Studiendauer der Diplomstudien 
der Evangelischen. Kirche und des Allgemeine~ 
Hochschul~Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, § 3. (1) Das DiplomstudiUlIll dauert grund-
in der ,Fas&ung der ißun·desgeseuze BGBl. Nr. 458/ sätzlich neun Semester, kann jedoch nach den 
1972 un'd 561/1978, ider wis,senschaftlichen Be- A:bs. 2 und 3 au,f ,acht oder sieben Semester ver­
mrfsvorhiLdungdes T.heoLogen, vor allem -des -kürZit werden. Es ist in ~wei Studienabschnitte 
,geistlichen NachwrUchses ,für die Evangelische' gegliedert; -der erste dauert fünf Semester und 
Kirche, der wissenschaft1ichen iB,erufsfortbi1dung schEeßt mit -der lersten iDipLomprüfung, der 

zweiue dauert vier Semester rUnd schließt mit der der AlbsolVlenten, der Entwicklung der theologi-
schen Wiss,enschaft, ,der Her.anlhi1dung des wissen- zweiten DiplomprJÜfu~g. 
schaftlichen Nachwuchses. und Auf.gaben zu (2) F,ür Sbudierende, die heide Teil-e ·der ersten 
dienen, die im Zusammenwirken mehrerer Wis- Diplomprüf,ung spätestens am Ende der dritlten 
senschaften !bewältigt werden. W:oche Inach 'ßeginn ,des fünften SemestJers aJbge-

{2) Es sind folgen-de ol1dentliche Studien ein- legt halben, ,dauert der erste Studien abschnitt vier 
zurichten: Semester. 

1. ,das Diploms-tudium des f.achtheolog,ischen (3) Für StUidierende, die alle Voraussetzungen 
Stud!ienzweiges als wissenschaft1iche Berufs_für die Zulassung zu dem mündlichen Teil der 
.vol1bj,1dung vor allem des -geistlichen Nach- -zweiten Diplomprufung spätestens am Ende -der 
wuchses für die Evangelische Kirche in öster- driIJten Woche nach Beginn des vierten Semesters 
reich und als Grundstudium für das Dok- des ,zweiten Studienalbschnittes erfüHt halben, 
tonatsstUidium, dauert di,eser .drei Semester. 

2. das DiplomsnudiUlIl1 des kombinierten reli­
,giompäda~ogi<schen Studienz:we~ges als wis­
senschaftliche Berufsvorbildung für das Lehr­
amt a1US levangelischer Religion an höheren 
SchullfD, 

3. Erweiterungsstudien, 
4. das auf das Diplomstudium aufharUJende 

Üoktorabsstudium. 

Akademische Grade 

§ 2. (1) Den Absolventen des Diplomsnudi,UDls 
beider IStUidienzwe~ge ist ,der ;akademi.sche Grad 

II. AiB'SCHNITT 

DIPLOMSTUDIUM DES FACHTHEOLOGI· 
SeHEN STUDIENZWEIGES -

Erster Studienabschnitt 

§ 4. (1) Der er:ste Swdienahschnitt hat der 
EinfÜih1'U11ig in' die Methoden wissenschaftlichen 
Arlbeitens, in die theologischen und philosophi­
schen Gl1undl<1igen ,der Pflichtfächer sowie ,der Ver­
mittlung ergänzender Kenntnisse, insbesondere 
der griechischen und der hebräischen Sprache, zu 
dienen. 
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2 426 der Beilagen 

(2) Die Prüfungsfächer der ersten Diplomprü­
. fung sind: 

A. im ,ersten Teil 
1. Altes Testament, 
2. Neues Testa,ment, 
3. Kirchengeschichte, 

B. im zweiten Teil 
4. Systematische Theologie (PhiLosophie, Dog-

matik, Ethik, Symbolik), 
5. Praktische Theologie, 
6. Kirchenrecht. 
Der Kandidat hat das Grundwissen .au~ diesen 

Fächern nachzuweisen. 

(3) Die erste Diplomprüfung ist eine Gesamt­
prüfung. Die Prüfung aus e·inem Pr.üfungsfach 
nach Wahl des Kandidaten ist ,schriftlich .durch 
eine Klausurarbeit ahzuleg>en. Die Prüfungen 
aus ,den übrigen Prüfungsfächern sind nach Wahl 
des Kandidaten schriftlich durch Klausurarbeiten 
.oder mündlich abzulegen. 

(4) Die mündlichen Prüfungen sind zwei kom­
missionelle Prüfungen vor dem gesamten Prü­
fungssenat. Mit AusnahmederschriftJ.ich abge­
legten Pvüfungen umfaßt die ,erste kommissio­
nelle Prüfung den ersten Teil (Albs. 2 lit. A), die 
zweite den zweiten T,eil {Abs. 2 Lit. B) der ersten 
Diplomprmung. 

(5) Der ,gesamte Prüfungssenat besteht aus dem 
Vorsitzenden urud für die er·ste kommissionelle 
Prüfung aus allen Prüfern fUr die Prüfungsfächer 
des ersten Teiles (Albs. 2 lit. A), für die zweite 
k,ommissionelle Pvüfung aus allen Prüfern für die 
Prüfungsfächer ,des zweiten TeiIes (Ahs. 2 lit. B). 

(6) Jede Klausurafibeit ist von dem für das 
Prüfungshch nach Abs. 5 zuständigen gesamten 
Prüfungssenat kommissionell zu beurteilen. 

(7) Die Vora,ussetzungen für ,die Zulassung zur 
ersten <Diplomprüfung sind: 

1. Die Lnskript.ion .der vorgeschriebenen Lehr­
v,eranstaltungen und von mindestens "ier 
in ,diesen Studienzweig einrechenIbaren Seme­
stern, 

2. die erfolgreiche Teilnahme an ,den vorge­
schr·~dbenen übungen, Proseminaren, Arbeits­
gemeinschaften, Exkursionen und 

3. die Kenntnis der lateinischen, der griechi­
schen und der hebräischen Sprache; die 
Sprachkenntnis ist ,entweder durch das Zeug­
nis einer höheren Schule oder durch das 
Reifezeugnis oder ,durch ,das Zeugnis über 
erne Zusatzprüfun'g zur Reifeprüfung oder 
durch die lan dies,er oder einer Geisteswis­
senschaftlichen Fakultät aJbgdegte Ergän­
zungsprüfung nachzuweisen. 

(8) Einem Prüfungssenat sind höchstens fünf 
Kandidaten für einen ,gemeinsamen Termin z·u­
zuweIsen. 

(9) Jede Klausurarbeit ist der Evangelischen 
Kirchenleitung vor ihrer kommissionellen Beur­
teiLung zur E·i,nsicht und Stellungnahme zuzu­
leiten. Zu den mündlichen kommissionellen 
Prüfungen und den Beratungen über ihr Ergebnis 
sil1id jeweils zwei geistliche Vertr.eter der Evan­
gelischen Kirchenleitung, und zwar einer für 
jedes Bekenntnis, einzuladen. Diese Vertreter 
halben das Recht, eine Frage an jeden Kandidaten 
ihres Bekenntnisses zu stellen und sich in der 
anschließenden Bemtung zu äußern. Entsendet 
die Evangelische Kirchenleitung keine Vertreter, 
so sind ,die ;tb,gelegten Prüfungen dennoch gültig. 

Zweiter Studienabschnitt 

§ 5. (I) Der zweite Studienabschnitt hat ,dem 
vertieften Studium ,der PfI.ichtfächer und dem 
Studium der Wahl- und Freifächer zu dienen. 

(2) Der Studierende hat im Laufe des zweiten 
Studienalbschnittes eine Diplomarbei,t vorzulegen. 
Die niplomartbeit ist eine schriftlich'e, selbständig 
auszuarbeitende Haus.arbeit .Ülber ein Thema aus 
einem der Prüfungsfächet nach Wahl des Kandi­
daten. 

(3) Der für das gewählte F:ach zuständige 
Universitätsprof,essor hat .dem K'and~daten drei 
1ihemen zur Wahl vorzuschlagen. 

(4) Die Diplomarbeit ist frühestens im ersten 
und spätestens .1m dritten Semester des zweiten 
Studienabschnittes zu vergeben. Für die Bearbei­
tung ist eine Frist von sechs Monaten einzu­
räumen; di,ese kann aus wichtig,en Gründen ein­
mal erstneckt werden. Die Diplomarbeit ist späte­
stens drei, Monate vür der Anmeldung zur 
zweiten Diplomprüf,ung ei,nzureichen. 

(5) Die Prüfungsfächer der zweiten Diplomprü-
fung sind: 

1. Altes Testament, 

2. Neues Testament, 

3. Kirchen- ul1Id Do1gmengeschich'te, 

4. Systematische Theologie (Philosophie, Dog-
matik, Ethik, Symbolik), 

5. Praküsche Theologie, 

6. K.irchenrecht, 

7. ein Wahlfach aus .dem Angebot der Fakultät. 

(6) Die zweite DipIomprüfung ist eine Ges.amt-
prüfung. Sie besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen TeiL 

(7) Der schriftliche Teil .der :zweiten Diplom­
prüfung umfaßt 

1. eine schriftlich.e, in Form einer Hausarbeit in 
sechs Wochen auszuarbeitende Predigt und 

2. eine K.Ja,usurarheit aus einem der Pflicht­
ifächer nach Wahl,des Kandidaten. 
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426 ,der Beilagen 3 

Die Pred~gt und die Klausurarbeit sind vom 
gesamten Prüfungssenat ~ommissionei1 zu beur-
teilen. . 

(8) Die Diplomarbeit, die Predigt und die 
Klausur.arbeit sind der Eva:ngelischen Kirchen­
leitung vor d.em mündlichen Teil ,der zweiten 
Diplompriifung zur Einsicht und Stellungnahme 
zuzuLeiten. 

(9) Der mündIiche Teil der zweiten Diplom­
prüfung um faßt alle Prüfungsfächer. Er ist als 
kommissionelle Prüfung vor dem gesamten 
Prüfungssenat ahzulegen. Der Kandidat hat in 
dieser Prüfung vertiefte Kenntnisse aus den 
Prüfungsfächern, insbe:rondereaus dem Fach~ 
,dem die Diplomarheitzugehört, sowie sein Ge­
samtverständnis der Theologie im Rahmen der 
einzelnen PI1üfungsfächer ,aufzuzeigen. 

(10) Die Voraussetzungen für die Zulassung 
zur zweiten IDiplomprüfung sind: 

1. die bestandene erste Diplomprüf,ung, 

2. die Inskription der vorgeschriebenen Lehr­
v1eranstaltungen und von mindes.tensdrei, 
in den ,zweiten Studienabschnitt dieses 
Studienzweiges einrechenbaren Semestern, 

3. die ,erfoJ.greiche Teilnahme an den vorge­
schriebenen IObungen, Proseminaren, Semi­
,nar,en, Arbeit5~emeinschafnen, Exkursionen, 

4. ,die Approbation der Dip10maribeit und 

5. für ,den: mündlichen Teil der z,weiten 
IDiplomprüfung außerdem noch der erfolg­
reiche Abschluß des schriftlichen Teiles der 
zweiten Diplomprüfung. 

{lI) Einem Prü.fungssenat sind höchstens fünf 
Kandidaten für einen ,gemeinsamen Termin zu­
zuw,elsen. 

(12) ,zu d.em mündEchen Teil der zweiten 
Diplomprüfung und den Beratungen über ihr· 
Er,gebnis s,ind jeweils zwei geistliche Vertreter 
der Evangelischen Kirchenleitung, und zwar einer' 
für j,edes B1ekenntnis, ·einzulalden. Diese Vertreter 
haben das Recht, eine Frage an jeden Kandidaten 
ihres Bekenntnisses zu stellen und sich in der an­
schließenden Beratung ,zu äußern. Entsendet die 
Ev,angelische Kirch,enleitung kleine Vertreter, so 
s,inddie ahgeleg,ten Prüfungen dennoch gültig. 

IrI. ABSCHNITT 

DIPLOMSTUDIUM DES KOMBINIERTEN 
RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN STUDIEN­

ZWEIGES 

Kombination 

§ 6. (1) Der religionspädagQgische Studi,enzweig 
ist als .erste Studienrichtung mit einer zweiten 
Studienrichtung nach,§ 2 Albs. 5 des Bundesge­
setzes,BGB1. Nr. 326/1971, über geisteswissen-

schaftliche und natul'wissenschaftliche Soud1enrich~ 
tungen zu komhini.eren und hat zum Lehramt 
für evangelische ReliJgion an höheren Schulen .zu 
fÜJhrien. 

(2) Eine Kombination mit den religionspäd­
agogischen Studienrichtungen nach dem Bundes­
gesetz, BGBI. Nr. 293/1969, Ülber katholisch­
theologisd1e <Studienrichoungen ist unzulässig. 

(3) Die Studienpläne sind so zu erstellen, rule 
Lehrvenanstaltungen ·so einzurichten und der 
Lehrstoff ist ,so zu bemessen, daß ,die ,0rdentIichen 
Hör,er den kombinierten religionspädag~ischen 
Studienzweig mit einer zweiten StJudienrimtung 
an einer ,ander;en Fa:kultät, Universität oder 
Hochschule ~nnerha]b der v.orgeschriebenen 
StudiendauerabzusiliIieße:n ve~mögen. Die in 
der Studienordnung festzusetzende Gesamtstun­
denzahl für alle Pflicht- und Wahlfächer darf nicht 
größer sein als die Hälfte der für den fachtheo­
logischen Studienzweig festzusetzenden; eine ver­
schiedene Gewichtung der Prüfungsfächer ist zu­
lässig. 

Erster Studien ab schnitt 

§ 7. {l) Der erste Snudiena:bschnitt hat der 
Einführung in die Methoden wissenschafdichen 
Arbeitens, ,rn die theologisd1en Grundlagen und 
in die Religionspädagogik sowie der Vermitt­
lung ergänzender Kenntnisse, insbesondere der 
griecllischen Sprache, zu di,enen. 

(2) Die Prüfungsfächer der ersten Diplom­
prüf,ung sind: 

1. Altes 'testament (Einleitung und Exegese, 
ohne Hebräisch), 

2. Neues Testament (Einleitung IUnd Exegese), 

3. Kirchengeschichte, 
4. Nach Wahl des KandidatJen: 

a) Allgemeine Religionsgeschichte oder 

b) Okumenik oder 

c) Symbolik. 

(3) Die erste Diplom prüfung ist eine Gesamt­
prüfung. Sie ist als kommissiondIe Prüfung vor 
dem Igesamten Prüfungssenat abzulegen. Der 
PI1üfungssenat besteht aus dem Vorsitzenden und 
aus den Prüf,ern ·für diePrüfungsfäd1er. 

(4) Die V.oraussetzungen für ,die Zulassung' zur 
ersten Diplomprühmg sind: 

1. ,die Inskription .der vor:geschriebenen Lehr­
veransnaltungen lund von mindestens vier 
In ,diesen Studienzweig einrechenbaren 
Semestern, 

2. die ·erfolgreiche Teilnahme an den vorge­
schrieben.en übungen, Pros,eminaren, Arbeits­
gemeinschaften, Exkursionen, 

3. die K,enl1tnis ,der lateinischen und der grie­
chischen Spr,ache 'sowie der Besuch des an der 
Fakultät eingerimtetJen K,urses über die Ein-
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4 42.6 der Beilagen 

.tührung . m die hebräi-sche Sprache; die 
Kenntnis ,der lateinischen und der griechi­
schen Spliacheist entweder .durch das Zeug­
nis einer höheren Schule .oder durch das 
Re~fezeugnis oder durch das Zeugnis über 
eine Zusatzprüfung zur Reifeprüf,ung oder 
durch die .an dieser oder einer Geisteswissen­
schaftlichen Fakultät atbge1egte Ergänzungs­
prüfung naehzu'WIeisen und 

4. eine positiv beurteilte Klausurarbeit aus, 
einem lan der Evangelisch-Theologischen. 
,Fiaikultät gelehrten exegetischen oder histori­
schen Fach. 

mal erstreckt werden. Die Diplomaroeit ist späte­
stens drei Monate v,or der Anmeldung zur 
zweiten Diplomprüf,ung einzureichen. 

(6) Die Prüfungsfächer der zweiten Diplom­
prüfung sind: 

1. Altes Testament {Ex.egese und Theologie, 
ohne Hebräisch), 

2. Neues Testament (Exegese und Theologie), 
3. Kirchengeschichte mit österveichischer 

Kirchengeschichte, 
4. Systematische Theologie (Philosophie, Dog­

matik, Ethik, SyullJbolik), 
5. Religionspädagogik, 

(5) Die Klausurarbeit ist 'vom gesamten Prü- 6. Kirchenrecht. 
fungssenatkomniissionell zu Ibeurteilen. Sie ist 
der·Cf-v,angelischen Kirch<enleitung vor ihrer kom- (7) Die zweite Diplomprüfung ist eine Ge­
mission ellen Beurteilung zur Einsicht. und Stel- samtprüfung. Sie besteht 'aus einem schriftliChen 
lungnahme zuzuleiten. und einem mündlichen Teil. . 

{6) Einem Prüf.ungsenat sind höchstens fünf, (8) Der schriftlich.e Teil der 'ZlWeiten Diplom-
Kandidaten tür einen gemeinsamen Termin zu-: prüfung ist eine Klausural1beit entweder aus 
zuweisen. . einem exegetischen Fach oder aus Kirchenge-

(7) Zu der ersten Diplomprüfung )md den Be- schichte oder aus Systematischer Theologie oder 
ratung,enÜlber ilhr Ergebnis sind jewe,ils zwei: '~~~e:eli.gilOns'Pädagogik nach W,ahl des Kandi~ 
geistliche V,ertreter der Evangelischen Kirchen-: 
leitung, und zwar einer für j'edes Bekenntnis,' (9) Die Diplomarbeit und idie KLausurarbeit 
einzuladen. Diese Vertreter haben das Recht,' sind der Evangdischen Kirchenleitung vor dem 
eine Frage an jeden Kandidaten ihres Bekennt-' mündlichen Teil der zweiten: Diplomprüfung 
niss.eszu stellen und sich in der anschließenden zur Einsicht und Stellungnaihme zuzuleiten. 
B-eratungzu äußern. Entsendet die Evangelische (10) Die Klausurarbe~t ist vom g,esamten Prü-
Kirchenleitung keine Vertreter, SIO sind die abge-' fungssenat lwmmissi.onell zu ,beurteilen. 
legten Prüfungen dennomlgültig. 

(11) Der mündliche Teil der zweiten Diplom-
prüfung umfaßt allePrüfungsfächer. Er ist als 

Zweiter Studienabschnitt kommissionelle Prüfung vor dem ,gesamten Prü-

§ 8. (1) Der zweite Studienabschnitt hat dem fungssenat abzulegen. Der Kandidat hat in di'eser 
Studium der Pflichtfächer unter Ausrichtung auf. Prüfung vertiefte Kenntnisse aus Religiospäd­
die Pädagogikund den Unterricht sowie der Mög-' agogik und dem Fach, dem die Diplomarheit 
lichkeit des Studiums von Freifächern zu dienen. zugehört, sowie sein Gesamtverständnis von 

11heologie und ,didaktische Fähigkeiten im Rah-
(2) Der Studierende hat im Laufe des zweiten men der einzelnen Prüfungsfächer aufZIUzeigen. 

Stu.dienalbschnittes eine Diploma~beit vorzulegen. 
Die Diplomarbeit ist eine schriftliche, selbständig. (12) Die Voraussletzungen für die Zulassung 
auszuarbeitende Hausarbeit über ein Thema aus zur'Zweite.n Diplomprüfungsind: 
einem der Prüfungsfächer nach Wahl des Kandi- 1.diehestandene erste Diplomprüfung, 
daten, doch ist das Thema ·stets auch unter dem 2. die Ins.kription der vorgeschriebenen Lehr-
reli,gionspä.d;lJgogischen Gesichtspunkt zu behan- veranstaltungen und v'on mindestens .drei 
,deln. -in den 'Zweiten Studienabschnitt einrechen-

{3) Der für :das ,gewählte Each zuständige Ibaren ,Semestern, 
Universitätsprofessor hat .dem Kandidaten drei 3.di'e erfoIgneiche Teilnahme an den vOl1ge-
Themen z,ur Wahl vorzuschlagen. . schriebenen Ühungen, Arheitsgemeinschaf­

ten, Pros,eminaren, Seminaren, Exkursionen 
(4) Die Diplomanbeit ist von ·dem für ,das und einem p~daJgogischen Pr.aktikum, 

gewählte Fach . zuständigen Begutachter sowie von' 4. die Approbation der Diplomanbeit, 
dem für Rdigionspädagog.ik zuständigen Univer-
sitätsprofessor'zu beurteilen. 5. die Absolvierung .aller für die gewählte 

zweite Studienrichtungan einer anderen 
(5) Die Diplomarheit ist frühestens im ersten 'Fakultät, Universität oder Hochschule ge-

und spätestens im dritten Semester des zweiten forderten Prüfungen und 
Studienabsmnittes .zu v,ergeben. Für die Bearbei- 6. für den mündlichen Teil der zweiten 
tUIlJg ist eine FrilltVion sechs Monaten einzu- Diplomprüfl1i11g außerdem die positiv beur-
räumen;· diese kann aus wimtigen Gründen ein- teilte Klausurarbeit. 
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426 der Beila:gen 

(13) Einem Prüfungssenat sind höchstens fünf 
Kandidaten für .einen gemeinsamen Termin zu­
zuweisen. 

(14) Zu .dem mündlichen Teil der zweiten 
Diplomprüfung und den Beratungen über ihr 
Ergebnis s·ind jeweils zwei geistliche Vertreter 
der Evangelischen Kirchenleitung, und zwar 
einer für j,edes v Bekenntnis, ,einzuladen. Diese 
Vertreter haiben das Recht, eine Frage an jeden 
Kandidaten ihres Bekenntnisses zu stellen und 
sich in der anschließenden Beratung zu äußern. 
Entsendet die Evangelische Kirchenleitung keine 
Vertreter, so si,nd die ,abgelegten Prüfungen 
dennoch ,gültig. 

IV. ,AiBSCHNITT 

WECHSEL UND ERWEITERUNGSSTUDIEN 

Wechsel des Studienzweiges 

§ 9. Ordentliche Hörer, ,die ·im zweiten Stu­
dienaibschnitt den Studienzweig (§ 1 Abs. 2, Z 1 
und 2) wechseln, haiben bis zur Anmeldung zur 
zweiten Diplomprüfung die ihnen fehlenden 
Prüfungste.ile der ersten Diplomprüfung abzu­
legen. 

Erweiterungsstudien 

§ 10. Für die Erweiterungsst'lldien gilt der § 12 
des Bundesgesetzes über ,geisteswi,ssenschaftliche 
und naturwissenschaftlich.e Studienr,ichtungen. 

V. ABSCHNITT 
Doktoratsstudium 

§ 11. (1) Das Doktoratsstudium hat der wis­
senscha.ftlichen W,eiterhildung des Absolventen 
des Grundstudi,ums unter besonderer Ausrichtung 
auf ein theolog.isches Spezialfach unter Berück­
sichtigung der theoretischen Gr.und\.agen der 
Theologie als Wissenschaft zu ·dienen. 

(2) Vora:ussetzung für ,die Zulassung zum 
Doktoratsstudium ist entw,eder 

1. die edolgreiche .Aiblegung der zweiten 
Diplomprüfung ·des fachtheologischen Stu­
dienzweiges oder 

2. die erf.olgreiche Aiblegung der Kandidaten­
prüfung (examen pro candidatura) nach der 
vom Evangelisch,en Oberkirchenrat am 
15. Juni 1927 erlassenen und durch di,e Be­
schlü~se der Generalsynoden A.B. und H.B. 
am 22. Jänner 1949 wieder in Kr·aft ge­
setzten Prüfungs ordnung für evangeli.sche 
Theologen A.B. und H.B. in österreich 
(V,erlautbarungen ,des Evangelischen Ober­
kirchenrates A. 'und H.B. ,für den Bundes­
sta:at OstJerreich, J,g. VII-XII, II. Gesetze 
und Verordnungen Nr. 4 S 37 ff., sowie 
Amtsblatt f,ür die Evangelisch'e Kirche A. 
und H.B. in .osterreich, Nr. 44/1949, 
Punkt 11) oder 

3. a:uf Beschluß ,der gesamten Prüf,ungskom­
mission auch die erfolgreiche Ablegung einer 
.gleichwertigen ausländischen theologischen 
Abschlußprüf.ung. 

(3) Das Doktoratsstudil\.lJ11l besteht a,us einem 
Stu!dienaibschnitt,dessen Dauer nach§ 14 Abs. 7 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes in der 
StJUdienordnung festzulegen ist. 

(4) Das Thema der Dissertation ist einem 
DiplomprüfungS'fach zu entnehmen. 

(5) Die Vm:aussetzungen für die Zulassung 
zum Ri'goflosum sind die Absolvierung des Dok­
toratss,tudiums und ,die Approbation der Disser­
tation. 

(6) D~e PrÜJfungsfächer des Rigorosums sind: 

1. .das Fach, dem das Thema der Dissertation 
zugehört; die Dissertat~onist öffentlich zu 
verteidigen, 

2. ein b~blisches Fach, sofern jedoch ,die Disser­
taüoneinem hiblischenFach zugehört, ein 
beliebiges Diplomprüfungsfach nach Wahl 
des Kalndidaten, 

3. ein weiteres Diplomprüfungsfach nach Wahl 
.des Kandidalten. 

(7) Das RiglOrosümist 'eine Gesamtpr:üfung, 
die als kommissionelle Prüfung vor dem ,gesam­
ten Prüfungssenat abzulegen ist. 

VI. ABSCHNITT 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUN­

GEN 
Inkrafttreten 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 
1. Oktober 1981 in Kraft. Es gilt für alle Stu­
dierenden ,der Evangelischen Theologie, die ihr 
Studi'um an der Evangelisch-Theologischen Fakul­
tät der Universität Wien nach Inkrafttreten des 
Studienplanesaufnehmen. 

(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu 
erlas~ende Studienordnung und der zu ,erlassende 
St,udienplan (§§ 15 und 17 des Allgemeinen 
Hochschul-:StiUdiengesetzes) können schon vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassen wer­
den, treten jedoch frühestens gIeichzeitig mit 
diesem tßundesges.etz in Kraft. 

(3) Für Studierende, die vor Inkrafttreten des 
allf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden 
Studienplanes ,das Studium der Evangelischen 
Theologie begonnen halben, Igelten die Abs. 6 
und 7 des § 45 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes. A'uf bereits eingeleitete Promotions­
verfahren ist ·dieses Bundesgesetz nicht anzuwen­
den. 

« 4) Absolventen ·der Evangelischen Theologie, 
die vor Inkr:afttreten dieses B,undes,g,esetzes das 
Ex;amen pro candidatura an ,der Evangelisch­
Theologischen Fakultät der Universität Wien be-
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standen halben, sind berechtigt, den aka,demischen 
Grad "Magister der Theologie" zu führen. Der 
Dekan ,der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Wien hat auf Antrag eine Be­
sch·einigung darÜiberauszustellen. 

Vollziehung 

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes .ist der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung hetraut. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz 
über die Studienrichtung Evangelische Theologie 
ist das letzte der nach dem Allgemeinen Hoch­
s.chul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 177/1966, zu 
erl;tssenden Studienrichtungsgesetze. 

Ähnlich dem Bundesgesetz vom 10. Juli 1969, 
BGBl. Nr. 293, über katholisch-theologische Stu­
dienrichtungen behandelt der Entwurf des Bun­
desgesetzes über die Studienrichtung Evangelische 
Theologie auch das an einer staatlichen Fakultät 
zu absolvierende Studium zur wissenschaftlichen 
Ausbildung des geistlichen Nachwuchses. Wäh­
rend beim katholisch-theologischen Studienrich­
tungsgesetz insbesondere die Bestimmungen eines 
völkerrechtlichen Vertrages, nämlich des Kon­
kordates zwischen dem Heiligen Stuhle und der 

.Republik österreich vom 5. Juni 1933, BGBl. II 
Nr. 2/1934, zu berücksichtigen waren, sind bei 
der Regelung des Studiums der .Evangelischen 
Theologie die verfassungsrechtlichen Bestim­
mungen von Art. 15 des Staatsgrundgesetzes, 
RGBl. Nr. 142/1867, über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger (im folgenden als "StGG" he­
zeichnet) zu beachten; in dessen Ausführung 'ist 
das Bundesgesetz vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 182, 
über äußere Remtsverhältnisse der Evangelischen 
Kirche (im folgenden als "Protestantengesetz" be­
zeidmet) mit seinem § 15 über die Evangelisch­
Theologische Fakultät ergangen. Gemäß Art. 15 
StGG. ist mit Bindung für den einfachen Gesetz~ 
geber die selbständige Ordnung und Verwaltung 
der inneren Angelegenheiten den gesetzlich aner­
kannten Kirmen und Religionsgesellsmaften 
überlassen. Auf Grund der österreichischen 
Rechtsentwicklung sind der Klerus und die Geist­
limkeit im Zeitpunkt der Erlassung des StGG 
überwiegend nidi.t an kirdi.lichen Anstalten, son­
dern an der vom Staat erhaltenen Fakultät oder 
Anstal't, die teils von kirmlimen, teils von staat­
lichen Behörden gemeinsam und übereinstimmend 
unter Wahrung des Art. 17 StGG geleitet und 
betreut wurde, wissenschaftlich ausgebildet wor­
den. In verfassungskonformer Auslegung des 
Art. 15 StGG führte diese Regelung des Evan-

gelischen Homschulstudiums zu der herrschenden 
Lehre und Gesetzespraxis, nach der die Regelung 
der Einrimtung der Theologismen Fakultät und 
des Theologiestudiums an diesen Fakultäten als 
eine gemeinsame bzw. gemischte Angelegenheit 
gilt (siehe Ermacora, Handbuch der Grundfrei­
heiten und der Menschenrechte, S 417 tf.; Smima, 
Die gemeinsamen Angelegenheiten von Kirche 
und Staat, OJZ 1965, insbesondere S 541 und 
566). Diese Regelung als gemeinsame bzw. ge­
mischte Angelegenheit führt dazu, daß im gegen­
ständlichen Fall das Studien gesetz für die Evange­
lisme Theologie zwar formell als Bundesgesetz 
zu besmließen sein wird, daß aber zur Garan­
tie des Art. 15 StGG mit den der Evangelischen 
Kirche A. und H.B. in asterreich eingeräumten, 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten das 
materielle Einverständnis mit der Evangelismen 
Kirchenleitung, also mit dem Evangelischen Ober­
kirchenrat A. und H.B., herzustellen ist. 

Beim vorliegenden . Entwurf eines Bundesge­
setzes über die Studienrichtung Evangelische 
Theologie ergaben sich eine Reihe großer Schwie­
rigkeiten, die der Entwicklung der Evangelism­
Theologischen Fakultät aus einer Evangelischen 
Lehranstalt zu Beginn des 19. Jahrhunderts folg­
ten. Die derzeit geltenden und angewendeten 
Rechtsnormen reichen weit mehr als hundert 
Jahre zurück. Einzelne Normen gehen auf die 
Zeit der absoluten, andere auf die. der konstitu­
tionellen Monarchie zurüek oder stammen aus der 
demokratischen Republik nach 1918 und nach 
1945; andere Reg~lungm erg.ingen in der Zeit 
der Okkupation. 

Ein kurzer Rückblick auf die historische Ent­
wicklung der Evangelisch-Theologismen Fakultät 
der Universität Wien im Bezug auf die verfas­
sungsgesetzliche Regelung des StGG und die Be­
stimmungen des Protestantengesetzes ergibt: 

Der Mangel einer inländischen Aushildungs­
stätte für evangelische Theologen führte w~hrend 
der Regierungszeit Kaiser Josephs 11. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts zu Plänen zur Er­
rimtung einer solchen Anstalt in Wien. Durm 
das Hofkanzleidekret vom 29. Dezember 1819, 
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Z 11 (siehe Beck-Kelle, Die österreichischen Uni­
versitätsgesetze, Nr. 629) wurde schließlich eine 
theologis,che Lehranstallt für die Religionsver­
wandten des AugSiburg,ischen und Helvetischen Be­
kenntnisses zur Bildung für das Seelsorgeramt im 
I:n:l:mde En Wien errichtet, und :eswul1den ein 
dreijähriges Studium und die Aufnahmebedin­
gungen angeordnet. Entsprechend der nach­
josephinischen Auffassung der Epoche der absolu­
ten Monarchie erfolgte diese Gründung durch 
kaiserlichen Akt. Der Lehrbetrieb an dieser 
"k.k. Protestantisch-theologischen Lehranstalt in 
Wien" - später "k.k. evangelisch-theologische 
Lehranstalt" - wurde am 2. April 1821 aufge­
nommen (siehe Erläuternde Bemerkungen zu § 15 
S 15 der Regierungsvorlage vom 20. Juni 1961 
eines Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhält­
nisse der Evangelischen Kirche, 448 der B~ilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Natio­
nalra1Jes IX. GP). 

Eine Anderung in der 0 r g a n isa t ion er­
hielt die k.k. evangelisch-theologische Lehranstalt 
durch den Erlaß des Ministeriums für Cultus und 
Unter.richt vom 8. Oktober 1850, RGßl. Nr. 388, 
(dieser war auf Grund der Allerhöchsten Ent­
schließung vom 3. Oktober 1850 ergangen): die 
Lehranstalt wurde als eine außerhalb des Uni­
versitätsverbandes stehende Fakultät eingerich­
tet. Erst mit Art. IV' des Bundesgesetzes vom 
20. Juli 1922, BGBl. Nr. 546, womit das Gesetz 
vom 27. April 1873, RGBl. Nr. 63, betreffend 
die Organisation der Universitätsbehörden, abge­
ändert und ergänzt wird, wlll'de diese evange­
lisch-theologische Fakultät der Wiener Universi­
tät eingegliedert. Dem trug der Erlaß des Evan­
gelischen Oberkirchenrates A. und H.B. vom 
18. Oktober 1922, Z 3186, Verlautbarungen des 
evangelischen Oberkirchenrates Nr. 13 Jg. I-VI 
S 21, Rechnung. Bei dieser organisatorischen Ein­
gliederung ist es auch bei allen späteren Hoch­
schulgesetzen bis zum heute geltenden § 12 
Abs. 1 des U niversitäts-Organisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 258/1975, geblieben. 

Hinsichtlich der S t u die n vor s c h r i f t e n 
ergab sich nach dem Hofkanzleidekret vom 
29. Dezember 1819 die materielle Regelung der 
Studienordnung durch den erwähnten Erlaß des 
Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 
8. Oktober 1850, RGBl. Nr. 388, der in seinem 
n: Abschnitt von dem Studienwesen handelt: 
Hierin wurden die Bestimmungen über ordent­
liche (immatrikulierte) und· außerordentliche 
(nicht immatrikulierte) Hi;irer, über die Auf­
nahme und deren Voraussetzungen und über die 
Lernfreiheit getroffen. Für Hörer, die sich für 
das evangelische Predigeramt qualifizieren woll­
ten, war in den §§ 28 ff. ein dreijähriger Kurs und 
der Besuch und Auswei~ über die Hauptfächer 
vorgesehen. Diese letzteren Bestimmungen ergin­
gen ausdrücklich nur für die Zeit, für die im 
ordentlichen Wege der kirchlich(!n Gesetzgebung 

nichts festgesetzt worden ist. Eine erste Studien­
ordnung wurde mit Erlaß des Ministers für 
Cultus und Unterricht vom 7. Oktober 1858, 
Z 16946, erlassen. 

Zur Wahrnehmung der Rechte der Evangeli­
schen Kirche erscheint in der Folge das Kaiserliche 
Patent vom 8. April 1861, RGBl. Nr. 41, das 
sogenannte Protestantenpatent, von Bedeutung; 
in seinem § 8 vereinigte es die bisher bestandenen 
evangelischen Consistorien beider Bekenntnisse in 
Wien zum "k.k. evangelischen Oberkirchenrat". 
Der Vorsitzende und die Räte des Oberkirchen­
rates wurden vom Kaiser ernannt. Diesem Evan­
gelischen Oberkirchenrat waren sowohl staatlich.e 
als auch kirchliche Agenden übertragen; § 1 ~8 der 
Verfassung der Evangelischen Kirch.e aus dem 
Jahre 1889, RGBl. Nr. 4/1892, definiert die 
Stellung dieses Oberkirch.enrates als die eines 
vermittelnden Organs zwisch.en der Kirch.e und 
dem zuständigen Ministerium einerseits und zwi­
sch.en der Kirche und der Generalsynode bzw. 
dem Synodalausschuß anderseits. Die Verfassung 
der Evangelischen Kirche aus dem Jahre 1864, 
die gemäß § 9 des Protestanten patentes vom Kai­
ser bestätigt und vom' Staatsministerium im 
RGBl. Nr. 15/1866 bekanntgemacht wurde, sieht 
im § 131 Z 1 (diese Bestimmung ist identisch mit 
§ 149 Z 1 der Verfassung der Evangelisch.en 
Kirche RGBl. Nr. 4/1892) vor, daß der Ober­
kirchenrat zu bestimmen hat, ob und in wel­
chem Maße außer den allgemein gültigen For­
derungen an die in die k.k. ev,angelisch -theologische 
Fakultät aufzunehmenden Studierenden noch 
spezielle Ansprüch.e gestellt werden soHen 
(zB. in Betreff der Kenntnis der hebräischen 
Sprache). 

Die auf der Generalsynode im Jahre 1864 be­
schlossenen Allgemeinen Grundsätze für die Bil­
dung und Prüfung der evangelischen Theologen 
wurden mit Allerhöchster Entschließung vom 
8. September 1867 durch den Kaiser gemäß § 9 
des Protestanten patentes bestätigt und vom Mini­
sterium für Cultus und Unterricht im RGBl. 
Nr. 120/1867 bekanntgemach.t. Diese Allgemei­
nen Grundsätze enthalten Bestimmungen über 
die Immatrikulation und die mindestens drei­
jährige Studiendauer. In der Folge w~rde in 
Abänderung der Studienordnung aus dem Jahre 
1858 mit Erlaß des Ministers für Cultus und 
Unterrich.t vom 16. August 1894, Z 16214, gemäß 
den Vorsch.lägen des Piofessorenkollegiums eine 
neue Studienordnung für die k.k. evangelisch­
theologische Fakul'tät in Wien erlassen (Verord­
nungsblatt für den Dienstbereich des Ministeriums 
für Cultus und Unterricht Nr. 40/1894). 'Diese 
Studienordnung wurde mit Erlaß des Ministers 
für Kultus und Unterricht vom 12. Juli 1905, 
Z 22159, durch die Herausgabe einer neuen 
Studienordnung für die Fakultät ab dem Studien­
jahre 1905/1906 ersetzt (Verordnungsblatt für 
den Dienstbereich des k.k. Ministeriums für Kul-
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tus und Unterricht Nr. 36/1905), welche ihrerseits 
auf Grund eines Antrages des Professorenkolle­
giums mit Erlaß des Ministers für Kultus und 
Unterricht vom 22. Oktober 1915, Z 45086, 
abgeändert wurde (Verordnungsblatt für den 
Dienstbereich des k.k. Ministeriums für Kultus 
und Unterricht Nr. 20/1915). 

Schließlich wurden mit Beschluß der General­
synode A.B. vom 21. April 1925 die Fakultät 
und der Oberkirchenrat eingeladen, die Geneh­
migung des Ministeriums für die Zulassung von 
Frauen als or,dentliche Hörerinnen an der ev,an­
gelisch-,theolo,gischen Fakultät zu erwirk,en. Ein 
gleichlautender Beschluß erging vom Synodalaus­
schuß H.B., worauf über Veranlassung des Ober­
kirchenrates das Bundesministerium für Unter­
richt mit Erlaß vom 2. April 1928, Z 1441-1-1, die 
Zulassung der Frauen als ordentliche Hörerinnen 
zum Studium vom Sommersemester 1928 an 
grundsätzlich gestattete (siehe Erlaß 'des Ober­
kirchenrates vom 12. April 1928, Z 1475, in den 
Verlautbarungen des evangelischen Oberkirchen­
rates Augsburgischen und Helvetischen Bekennt­
nisses für den Bundesstaat österreich, Jg. VII bis 
XII, Erlaß Nr. 62 S 18 f.). 

Hinsichtlich der P r ü fun gen ergab sich fol­
gende Entwicklung: § 43 der Studienordnung 
RGBL Nr. 388/1850 sah die Abschaffung der 
Semestral- und Annualprüfungen vor und be­
hielt den Nachweis der Bewerber um ein geist­
liches Amt nach Vollendung der Studien durch 
eine Prüfung besonderen Bestimmungen vor. Die 
bereits erwähnten Allgemeinen Grundsätze für 
die Bildung und Prüfung der evangelischen Theo­
logen, RGBL Nr. 120/1867, sahen nach Voll­
endung der gesetzlichen Studienzeit eine doppelte 
Prüfung vor, nämlich das erste, überwiegend 
wissenschaftliche examen pro candidatura bei der 
theologischen Prüfungskommission in Wien, be­
stehend aus den Superintendenten der beiden 
Wien er Diözesen, allenfalls aus zwei Wiener 
Pfarrern, und allen ordentlichen Professoren der 
Fakultät, und das zweite examen pro ministerio 
für die Anstellungsfähigkeit im geistlichen Amt 
beim zuständigen Superintendenten. Die nähe­
ren Bestimmungen über das Prüfungswesen blie­
ben der Feststellung durch den Oberkirchenrat 
nach Einholung eines Gutachtens der Fakultät 
in einem besonderen Prüfungsstatut vorbehalten. 
Entsprechend war im § 85 Z 1 lit. c der Ver­
fassung der Evangelischen Kirche 1864, RGBl. 
Nr. 15/1866 (siehe auch § 101 Z 1 lit. c der 
Verfassung der Evangelischen Kirche 1889, RGBl. 
Nr. 4/1892) dem Superintendenten die gesetzliche 
Beteiligung an der Amtsprüfung der Kandidaten 
der Theologie (examen pro ministerio) auferlegt. 
Ferner bestimmte § 131 Z 2 der Verfassung 1864 
(siehe auch § 149 Z 2 der Verfassung 1889), daß 
die Feststellung der allgemeinen Grundsätze für 
die wissenschaftliche und die Amtsprüfung, durch 
welche Kandidaten der Theologie die Wählbar-

keitzum Pfarramte erwerben, bzw. die Ande­
rung des bezüglichen Kirchengesetzes, einen 
Gegenstand der kirchlichen Gesetzgebung durch 
die Generalsynode bildet. Dem Oberkirchenrat 
war aufgetragen, innerhalb dieser allgemeinen 
Grundsätze das Statut für die Prüfungen nach 
eingeholtem Gutachten der Fakultät (und 1889 
auch der Synodalausschüsse) festzustellen und die 
Ausführung zu überwachen. 

Die oberwähnten Allgemeinen Grundsätze im 
RGBL Nr. 120/1867 wurden in der Folge auf 
Grund der Beschlüsse der Generalsynode nach 
Bestätigung durch die Bundesregierung gemäß 
§ 9 Protestantenpatent mehrfach abgeändert 
[siehe Kundmachungen BGBL Nr. 170/1927 und 
Verlautbarungen des Evangelischen Oberkirchen­
rates Augsburgischen und Helvetischen Bekennt­
nisses für den Bundesstaat österreich, J g. VII bis 
XII (1925-1930), II. Gesetze und Verordnungen 
Nr. 2 Z 35 f.; sowie BGBL Nr. 456/1933], wo­
durch beim examen pro candidatura der Super­
intendent durch von der obersten Kirchenbe­
hörde entsendete Vertreter ersetzt wurde und 
das examen pro ministerio nicht vor dem Super­
intendenten, sondern vor einer von der obersten 
Kirchenbehörde bestellten Prüfungskommission 
abzulegen war. Entsprechend § 149 Z 2 der 
Kirchenverfassung 1889, RGBl. Nr. 4/1892, er­
ließ der Evangelische Oberkirchenrat innerhalb 
der so abgeänderten Allgemeinen Grundsätze die 
Prüfungsordnung für evangelische Theologen 
A.B. und H.B. in Österreich vom 15. Juni 1927; 
Verlautbarungen des Evangelischen Oberkirchen­
rates Augsburgischen und Helvetischen Bekennt­
nisses für den Bundesstaat österreich, Jg, VII bis 
XII (1925-1930), 11. Gesetze und Verordnungen 
Nr. 4 S 37 ff. Diese Prüfungsordnung wurde 
mit dem einstweiligen Kirchengesetz des Evangeli­
schen Oberkirchenrates A. und H.B. vom 
16. Juli 1942, Z 4111/42, Amtsblatt für die 
Evangelische Kirche A. und H.B. in österreich, 
Nr. 70/1942, teilweise geändert, doch ist diese 
Änderung durd1 Beschluß der Generalsynoden 
A.B. und H.B. vom 22. Jännner 1949, Z 4579/49 
des Oberkirchenrates, Amtsblatt für die Evan­
gelische Kirche A. und H.B. in Österreich, Nr. 44/ 
1949, Punkt 11, wieder außer Kraft gesetzt und 
der frühere Wortlaut der Prüfungsordnung mit 
einer geringfügigen Anderung im§ 19 in Kraft 
gesetzt worden. 

Hinsichtlich des Pro m 0 t ion s r, e c h t e s 
gelten zunächst die mit Allerhöchster Entschlie­
ßung vom 18. Juli 1861 genehmigten Statuten 
der Fakultät im Betreff der Erteilung der evan­
gelisch-theologischen Würden. Diese Statuten 
wurden durch das mit Allerhöchster Entschlie­
ßung vom 26. Feber 1902 genehmigte, modifi­
zierte Promotions-Statut der k.k. evangelisch­
theologischen Fakultät, Kundmachung des 
k.k. Ministers für Cultus und Unterricht vom 
8. März 1902, Z 6267, Verordnungsblatt für den 
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Dienstbereich des k.k. Ministeriums für Cultus 
und Unterricht, Nr. 19/1902, ersetzt. Schließ­
lich erging das Promotionsstatut der evangelisch­
theologischen Fakultät der Universität, welches 
mit Erlaß des Bundesministeriums für U nter­
richt vom 20. Juni 1923, Z 8311, Verlautbarun­
gen des Evangelischen Oberkirchenrates Augsbur­
gischen und Helvetischen Bekenntnisses für den 
Bundesstaat österreich, Jg. I-VI (1919-1924) 
S 57 ff., genehmigt und auf Grund des Erlasses 
des Bundesministeriums für Unterricht vom 
28. August 1925, Z 11122/1/2, neuerlich geän­
dert worden ist [siehe dieselben Verlautbarungen, 
Jg. VII-XII (1925-1930) S 34]. 

Hieraus ergibt sich, daß die derzeit. für die 
Evangelisch-Theologische Fakultät anzuwenden­
den Normen aus den verschiedensten Zeiten 
stammen und durchaus verschiedene Rechtsquali­
tät besitzen: Die Organisationsvorschriften sind 
mit dem Universitäts-Organisationsgesetz und 
dem Protestantengesetz Bundesgesetze der Repu­
blik Osterreich. Die Allgemeinen Grundsätze für 
die Bildung und Prüfung der evangelischen Theo­
logen gehen im Zusammenhang mit dem Pro­

verpflichtet ist,. ,der Evangelischen Kirche für 
die wissenschaftliche Ausbildung des geistlichen 
Nachwuchses sowie für die theologische Forschung 
und Lehre den ißestand der Evangelisch-Theolo­
gischen Faikultät mit mindestens sechs ordent­
lichen Lehrkanze1n, darunter j,e einer für die 
systematische Theologie ,des AugsDungischen und 
des Helvetischen Bekenntnisses zu erhalten. Dem 
mehrheitlich Lutiherischen Charakter der Evan­
gelischen Kirche ist hierbei Rechnung zu tragen. 
In Erfüllung dieser Verpflichtung ist die Evan­
gelisch-Theolo,gische Fiakultät ,der Universität 
Wien derz,eit mit den folgenden sieben Ordi­
nariaten a;usgestattet: Alttestamentliche Wissen­
schafrt: und b~blische Archäologie, Neutestament­
liche Wissenschaft, Systematische Theologie A.B., 
Systematische Theologie H.B., Praktisch,e Theo­
Iogie, Kirchengeschichte, christliche Archäologie 
und kirchliche Kunst, Kirchenrecht. Derzeit sind 
die Inhaber ,der Ordinariate für Systematische 
Theologie H.B. und Kirchenrecht Helvetischen 
Beken'ntnisses, alle übrigen Ordentlichen Univer­
sitätspllofessor,en ,sind Aug:.burgerischen Bekennt­
msses. 

testantenpatent auf die Zeit vor Erlassung der Nach Albs. 2 s.ind ähnlich wie im Bundesgesetz 
Staatsgrundgesetze im Jahre 1867 zurück und über katholisch-theologische Studienrichtungen 
wurden von der Generalsynode beschlossen und der fachtheologische Studienzwe~g für das Pfarr­
vom Kaiser gemäß § 9 des Protestantenpatentes amt und das Lehramt und der r.eligionspädago­
bestätigt. Bei der Studienordnung handelt es gische Studienzweig als kombiniertes Lehramts­
sich im wesentlichen um Ministerialerlässe aus' studium einzurichten. Das Erweiterungsstudium 
den Jahren 1905 und 1915. Die Prüfungsordnung ist ein Aufbaustudium, das ,einen :libsolvierten 
wurde im wesentlichen im Jahre 1927 vom Studienzweig durch den Abschluß des zweiten 
Evangelischen Oberkirchenrat erlassen, während theologischen Studi,enzweiges oder eines weiteren 
das Promotionsstatut der Fakultät vom Unter- Lehramtsfaches ergänzt. Das Doktoratsstudium 
richtsministerium im Jahre 1923 genehmigt ist im Sinne ,des Allgemeinen Hochschul-Studien­
wurde. Die Bestimmungen des Protestantenge- gesetzes als Aufuaustudium eingerichtet. 
setz es aus dem Jahre 1961 sehen im Gegensatz 
zum Protestantenpatent aus dem Jahre 1861 
keine formelle· unmittelbare Beteilig~ng des 
Oberkirchenrates oder anderer kirchlicher Organe 
an der Gesetzgebung hinsichtlich des evangeli­
schen Hochschulstudiums vor. Um jedoch die 
kirchlichen Rechte im Sinne des Art. 15 StGG 
zu wahren, ist das materielle Einverständnis mit 
dem Evangelischen Oberkirchenrat herzustellen. 
Im übrigen erscheint durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf eine Fülle von Rechtsfragen, die 
sich aus der verschiedenen Rechtsnatur der heute 
geltenden Vorschriften ergeben, in verfassungs­
mäßig einwandfreier Weise auch für den staat­
lichen Bereich gelöst. 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses 
Entwurfes als Bundesgesetz gründet im Art. 14 
B-VG in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 215/1962 und 444/1974. 

Besonderer Teil 

Zum § 1: 

lim Albs. 1 ist auf ,den § 15 des Protestanten­
gesetzes 1961 hinzuw,eisen, ,demzufolge der Bund 

Zum § 2: 

Den Aibsolventen des Diplomstudiums ist nach 
Abs. 1 ,der akademische Grad "Mag,ister der 
'theologie" z'u verleihen. Diesen Grad dürfen 
nach ,§ 12 Albs. 4 auch :die Alt-Absolv,enten 
führen. Der AbschIuß ,eines Erweiterungsstudiums 
berechtigt nach Abs. 3 nicht zur Erwerbung eines 
akademischen Gndes, dies auch dmn nicht, falls 
ein an ,einer anderen F3ikultät, Universität oder 
Hochschul'e ,in zwei StU'dienrichtungen abgeschlos­
senes LehraJffitsstudium nach dem Erwerb, des 
danach entspr,echenden akademisch.en Grades 
,durch das kombinierte religionspädag>ogische 
Studi'U'm <1Juf eine ,dritte Studienrichtung erweitert 
wird. Dieser Grundsatz ist hereits im § 12 Ahs. 5 
des Bundesgesetzes über geistleS'Wissenschaftliche 
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen ver­
,ankert und . soll verhindern, daß durch relativ 
kurz'e Erweiterungsstudien mehrere gleichrangige 
akademische Grade gesammelt werden. Bei einem 
Erweiterungsstudium handelt es sich .nicht um ein 
zweites Vollstudium, sondern um eine Ergänzung, 
die für eine weitene ,Berufsberechtigung notwendig 
ist. 
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Zum § 3: 

Die Studiendauer beträjgt nach Abs. 1 für beide 
Stll'dienzweige neun Semester und ist hinsichtlich 
der Lehnamtsstudien' im Einklang mit dem § 5 
Abs. 3 des Bundesg,esetzes über &eisteswissen­
schaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen. Der erste Studienabschnitt (fünf Se­
mest,er) ist deshalb länger, weil in diesem meist 
die Sprachkenntnisse aus Griechisch und Hebräisch 
,anzueignen sind. Studierende, die diese Kennt­
nisse an di'e Universität mitbringen, werden die 
im .Albs. 2 vorgesehene Studienverkürzung aUer 
Voraussicht nach in Anspruch nehmen können. 
Die Studiendaouer kann nach den Ahs. 2 und 3 
um höchst,ens zwei Semester verkürzt werden, 
falls der Studierende alle Prüfungen spätestens 
zu Beginn des letzten v>OI1~eschriehenen Semesters 
ablegt, womit er ÜJberzeugend seinen beson·ders 
raschen Studienerfolg ·dartut. Das Recht zur Ver­
kürzung der Swdi,endauer erwächst ihm unmit~ 
.teLbar aus ,dem Gesetz. 

Zum § 4: 

Dies,er Paragraph regelt den ersten St-udi,en­
abschnitt des fachtheologischen Studienzweiges. 
Die Diplomprüfungsfächer sind für beide Diplom­
prüfungen ,gleich (siehe den § 5 Abs. 5). Die 
.gleiche Benennung der Priifungsfächer in bei den 
Studiena.bschnitten entspricht der Auffassung, daß 
,die Evangdische Theologie in i'hrer Gesamtheit 
eine Einheit sei, mit der man sich von Beginn 

\ bis zum Ende des Studiums in wachsender Ver­
tiefung zu befassen habe. Allerdings wird das 
Ausmaß des zu verlangenden Wissensstoffes so­
wie die Tiefe der wissenschaftlichen Durchdrin­
gung und des Verständnisses in den beiden Stu­
dienabschnitten verschieden sein; darauf weist der 
letzte Satz des Abs. 2 hin. Im zweiten Studien­
abschnitt tritt zu diesen Fächern noch ein Wahl­
fach. 

Nach Ahs. 3 ist die erste DipIomprüfung eine 
Gesaomtprüfung. Das hedeutet, daß alle Prüfungs­
fächer mit den ,erzielten Noten sowie mit der 
nach § 29 .Albs. 2 des AlLgemeinen Hochschul-

. Swdienges,etzes ermittelten Gesamtnote im Prü­
f,ungs:zeugnis auszuweisen sind. Die Prüfung aus 
einem Prüfungsfach nach Wahl ,des Kandidaten 
wird in Form eIner Kla,usurarbeit v,erlangt. Die 
übr,ig,en Prufungsfächer kann der Kandidat 
schriftlich oder mündlich ablegen. Wählt der 
Kandidat für einige Prüfungsgegenstände die 
mündliche Prüfung, so sind ,diese nach den Abs. 4 
und 5 nach alter Tradition in zwei TeiIen v>Or 
zwei Prüfungssen!aten abzulegen, und zwar jeweils 
in einem :Prüfungsakt vor ,dem .gesamten Prü­
fungssenat. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden 
uh,d aus' ,den Universitätsprofessoren für Altes 
Testament, Neues Testament und Kirchenge­
schichIle für dener,sten Teil sowie aus dem Vor­
sitzel1'denund den Univ,ersitätsprofessoren für 

Systematische Theologie A.B. (oder Systematische 
Theolo:gie H.B.), Praktische Theologie und 
Kirchenrecht für den zweiten Teil. 

Ohne dem Prüfungssenat anzugehören, treten 
jeweils zwei geistliche Vertreter der Evangelischen 
Kirc.~enleitung, und zwar einer für jedes Bekennt­
nis, hinzu {siehe Abs. 9 und Erläuterungen hiezu). 

Die Zulassungsvonusset2'iungen halten sich an 
die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul­
Studiengeset2'ies; ,die erste Diplomprüfung wird 
am Ende des ersten Studienabschnittes abgelegt 
(Abs.7). 

Entsprechend der Tradition der Evangelisch­
theologischen Fakultät stellt die Vollendung der 
Studien die wissenschaftliche Voraussetzung für 
die Aufn:;thme in das Kandidatenverzeichnis der 
zuständigen kirchlichen Oberbehörde dar. Dies 
ergah sich zunächst schon aus § 46 des Or.ganisa­
tionserla.sses RGBI. Nr. 388/1850. Dasselbe ergibt 
sich allS Z 4 der Allg,emeinen Grundsätze für die 
Bildunlg und Prüfung der evangelisc.~en Theolo­
gen, Grundsätze, die Vlon der Evangelischen 
Generalsynode A. und H.B. 1864 beschlossen und 
nach Bestätigung gemäß § 9 des Protestanten­
patentes unter RGBI. Nr. 120/1867 bekannt ge­
macht wurden. Gleiches regelt die vom Ob.er­
kirch,enrat erlass'ene und kundgemachte Prüfungs­
ordnung für evangelische Theologen A.B. und 
H.B. in österreich. Die ,genannten allgemeinen 
Grundsätze und di,e Prüfungsordnung wurden 
inhaltlich von den Generalsynoden A.B. und 
H.B. im Jahre 1925 nur dahin geändert, daß das 
examen pro candidatura als .AJhschlußprüfung der 
Fakultätsstudien nicht mehr mit den Superinten­
denten .oder pfarr,ern 'als Mitgliedern der Prü­
fungskommission, s,ondern unter Entsendung 
eines ,oder allenfalls zweier Vertreter von der 
obersten Kirchenbehörde zur mündlichen Prüfung 
stattzufinden hat (siehe ,den allgemeinen Teil der 
Erläuterungen). Ob diese an di,e Stelle der Super­
in tenden ten oder Pfarrer .getretenen Vertreter 
des Oberkirchenrates mitzuprufen und mitzu­
beurteilen haiben, ist im geltenden Recht formell 
offengelassen. In der Praxis erfolgt eine gelegent­
liche Beteiligung an der 'Prüfung und eine ge­
meinsame B.eratung bis zur Erzielung eines ge­
meinsamen Beschlusses; die schriftlichen Prüfungs­
arbeiten werden ,der 'evangelischen Kirchenleit'ung 
zur Einsichtnahme und Begutachtung zugeleitet. 

In der bestehenden Rechtslage hat sich auch 
insofern nichts geändert, als gemäß § 15 des 
Protes:tantengesetzes 1961 der Bund den Bestand 
der Evangelisch-Theologischen Fakultät für die 
wissenschaftliche Ausbildung des geistlichen Nach­
wuchses sow,i,e zum Zwecke der theologischen 
Forschung und Lehre der Evangelischen Kirche zu 
erhalten hat. In übereinstimmung mit Art. 15 
StGG ist daher ,auch im Falle dieser gemischten 
bzw. gemeinsamen Angelegenheit von einer ein­
verständlichen 'RJegelung im staatlichen und kirch-
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lichen ,ß,ereich auszug,ehen. überdies ha,tdie 
2. Session der 8. Generalsynode der Evangeli­
schen Kirche A. und H.B. im März 1976 den 
Oberkirchenrat ersucht, dessen Fragerecht im 
Studienrichtungsgesetz als Zeichen der Verbun­
denheit zwischen Fakultät und Evangelischer 
Kirche in österreich zu veran~ern. 

Der gemäß Art. 15' StGG erforderlichen ge­
meinsamen Regelung wird zunächst jedenfalls 
das Recht zur Stellungnahme und Begutachtung 
der schriftlichen Arbeiten entsprechen. Für die 
Mitwirkung ,der geistlich,en Vertreter des Ober­
kirchenrates könnte zunächst die B,estellung als 
externe Prüf.er gemäß § 26 Abs. 4 AHStG er­
wogen werden. Dies hätte Ziur Folge, daß der 
fachzuständige Universitätsprofessor a'us dem 
Prüfungssenat ausscheiden müßte. Eine 50lche 
Regdung wünscht weder die Fakultät noch die 
Kirche. Ähnlich1es gilt für die Bestellung als 
zusätzlicher, externer Prüfer, da dies sowohl die 
Dauer der Prüfung entscheidend verläng,ern 
würde als 'auch im allgemeinen nur wegen einer 
großen Zahl der Prüfungskand~daten vorgesehen 
ist. Mangels der diesbezüglichen' Voraussetzungen 
soll vielmehr eine Sonderregelung gefunden wer­
den, die der wechselseiügen Zusammengehörig­
keit der Evangelisch-The,ologischen Fakultät mit 
der Evangelischen Kirche Rechnung trägt. Es 
werden daher zu den mündlichen Prüfungen je 
ein geistlicher Vertreter des Evangelischen Ober­
kirchenr.ates A. und HoB. für j,edes Bekenntnis 
einzuladen sein, wobei mangds Entsendung der 
Ablauf der Prüfung nicht verzögert oder ver­
hindert wird (Abs. 9). 

Die Prüfung steht gemäß § 26 Abs. 10 AHStG 
unter dem Vorsitz des vom Präses der Prüfungs­
kornmissi,on bestellten Vorsitzenden des Prüfungs­
senates. Im Hinblick auf§ 15 ,des Protestanten­
gesetzes werden di,e geistlichen Vertreter des 
Oberkirchenrates das Recht zur Stellungnahme 
gegenÜ!ber allen PrMungsakten haben und anläß­
lich ,des mündlichen Prüfungsvorganges aus dem 
wissenschaf.tlichen Prüfungsber.eich eine Frage 
stellen können. Da sich durch die Beteiligung 
der geistlichen Vertreter die oberste Kirchen­
leitung ein Bild über die wissenschaftliche Ausbil­
dung der Kandidaten und deren Fortschritt im 
Laufe des Studiums zu bilden hat, wil'd sich viel­
fach die Möglichkeit erg,eben, anstelle einer selb­
ständigen Frage einzelne Zusatzfrag.en aus dem 
wissenscllaftlichen Fachbereich ~m Rahmen der 
Prüfung zu stellen. Dieses Fra,gerecht der geist­
lichen Vertreter der Evangelischen Kirchenleitung 
richtet sich nur an Kandidaten ihres B,ekennt­
nisses, nicht an Kandidaten anderer Bekennt­
niss'e. Gleiches gilt hinsichtlich des Äußerungs­
rechtes. überdies wird sich dieses Fragererut der 
geistlichen Vertreter, die formell dem Prüfungs­
senat nicht angehören, sondern namens der Evan­
gelischen Kirch,enleitung tätig werden, .grund-

sätzlich insbesondere dann ergeben, wenn der zu 
prüfende Kandidat in die beim Evangelischen 
Oberkirchenrat aufliegende Theologenliste auf­
genommen ist. 

,Es l~egt sowohl im Interesse der Kandidaten als 
der Fakultät und .der Evangelischen Kirchenlei­
tung,daß die in Zukunft staatliche Diplomprü­
f,uug auch eine hinreichende Voraussetzung für 
die Aufnahme in den kirchlichen Dienst in 
Österreich werde. Die yor.geschlagene Lösung ent­
spricht dem bewährten Grundsatz der wechsel­
seitigen ZuS'ammelligehörigkeit, die von der kirch­
lichen Seite her in noch stärkerem Ausmaß 
dadurch verwirklicht ist, daß je ein Vertreter 
der Eakultät in den Synoden A.B. und H.B. 
sowie in der Generalsynode und einer in der 
Superintendentialversammlung Wien mit vollem 
Stimmrecht teilnehmen. 

Zum § 5: 

Im zweiten Studioenabschnitt wird im Einklang 
mit dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
eine Diplomarbeit, dazu eine Klausurarbeit und, 
den Bedürfnissen der Vorbildung für den geist­
lichen Dienst entspreruend, die Ausarbeitung 
einer Predigt gefordert. Der mündliche Teil der 
zweiten biplomprüfung ist eine kommissionelle 
Prüfung in einem Prüfungs akt vor dem gesamten 
Prüfungssenat. Im übrigen wird auf die Erläu­
terungen zum § 4 verwiesen. 

Zum § 6: 

Der relig~onspädagogische Studierrzweig ist mit 
einer Studienrichtung der Lehramtsstudien naru 
dem Bundesg,esetz über geisteswissenschaftliche 
und naturwissenschaftlirue Studienrichtungen zu 
kombinieren. Die Kombination mit den religions­
päda~ogischen Scudienrirutungen nach dem Bun­
desges.etz über katholisch-theologische Studien­
richtungen ist auszunehmen (Abs. 2), ,da ,die Be­
rufsmöglichkeiten für eine solche Kombination 
nicht vorliegen. . 

Die Kombination mit ,einer zweiten Studien­
richtung, für die dem Studierenden innerhalb der 
vorgeschriebenen Studiendauerauch genÜ!gend 
Zeit bleiben muß, marut es erforderlich, eine 
Stoffbeschränkung in Form einer geringeren 
Stundenzahl gegenüber ,dem fachtheologischen 
Studienzweig festzulegen, zumal auch für den 
ausschließlichen Religi,onspädagogen wenigstens in 
der zweiten Diplomprüfung al1ePflich,tfächer wie 
für die Fachtheologenerforderlich erachtet wer­
den; die Anforderung in den einzelnen Fächern 
wird jedoch geringer sein. 

Zum § 7: 

Im ersten Studienabschnitt sind sowohl die 
Zahl als auch der Inhalt der Prüfungsfächer für 
Religionspädagogen geringer als für Farutheolo-
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gen; außerdem bedeutet der Verzicht auf jede 
Prüfung aus hebräischer Sprache eine wesent­
liche Erleichterung. 

Zum § 8: 
Der zweite Studienabschnitt ist im besonderen 

auf Religionspädagogik ausgerichtet, was sowohl 
in der Ausbildung bei den Lehrveranstaltungen 
als auch bei der Diplomarbeit und der Diplom­
prüfung in einem eigenen Prüfungsfach und in der 

. Fragestellung in allen Prüfungsfächern zu berück­
sichtigen sein wird. 

Zum § 9: 
Es ist eine Regelung für einen allfälligen Wech­

seI des Studienzweiges vorzusehen. 

Zum § 10: 
Die Erweiterungsstudien sind wie im Bundes­

gesetz über geisteswissenschaftliche und natur­
wissenschaftliche Studienrichtungen geregelt. Der 
Abschluß des religionspädagogischen Studienzwei­
ges kann durch Ergänzung auf den fachtheologi­
schen oder durch Hinzunahme einer weiteren 
(dritten) Lehramtsstudienrichtung erweitert wer­
den... Der . Erweiterung des fachtheologischen 
Studienzweiges durch den religionspädagogischen 
bedarf es nicht, da der Fachtheologe unter der 
Vor~ussetzung de,r ,kirchlichen Ermächtigung zur 
Ertedung des ReltglOnsunterrichtes an allen mitt­
leren und höheren Schulen sowie an den V olks~ 
schulen berechtigt ist. Der größte Anteil des Reli­
gionsunterrichtes an den Schulen wird von den 
Pfarrern erteilt, und diese bewährte Berufsver­
bi~dung soll auch in Z~kunft erhalten bleiben. 
DIe Absolventen des kombinierten religionspäd­
agogischen Studienzweiges werden die Pfarrer 
dort zu entlasten haben, wo diese ihren vielfäl­
tigen Aufgaben nicht mehr nachzukommen ver­
mögen. 

Zum §11: 

Zum § 12: 

Im Abs. 1 ist außer dem Zeitpunkt des In­
krafttretens auch der zeitliche und personelle 
Geltungsbereich angegeben, weil der Bund keine 
~om?ete~z hat;, di~ geltende Prüfungsordnung, 
dIe eme mnerklrchhche Rechtsvorschrift ist, auf­
zuheben. Es ist daher klarzustellen, nach welchem 
Recht an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
in Wien zu studieren sein wird. Damit wird der 
geltenden Prüfungsordnung mit Inkrafttreten des 
Studienplanes materiell derogiert. 

I~ Abs. 3 wird hinsichtlich der übergangs­
besnmmungen auf das Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz verwiesen. Nach dem Abs. 6 dieses 
Gesetzes (Fassung BGBl. Nr. 458/1972, entspricht 
~em Abs. 7 ~n ~er Fassung BGBl. Nr. 177/1966) 
smd auf ordentlIche Hörer, die ihr Studium vor 
dem Inkrafttreten der für ihre Studienrichtung 
zu e~lassenden Studienvorschriften (Studiengesetz, 
S~udlenordnung, Studienplan) beginnen werden, 
dIe derzeit für die betreffende Studienrichtung 
geltenden besonderen Studien vorschriften mit 
Ausnahme der Bestimmungen über die Anrech­
nung von Studien und Prüfungen, über ungültige 
Prüfungen, über Zeugnisse, über die Anwendung 
~es Allge~einen Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
uber AufsIchtsbeschwerden und über Prüfungs­
angelegenheiten weiter anzuwenden. Nach Abs. 7 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes (ent­
spricht dem Abs. 8 in der Fassung BGBl. Nr. 177/ 
1966) haben die ordentlichen Hörer das Recht 
sich durch schriftliche Erklärung zu Beginn de~ 
auf das Inkrafttreten der zu erlassenden neuen 
Studien vorschriften folgenden Semesters diesen 
neuen Studienvorschriften zu unterwerfen. In 
diesem Fall werden zurückgelegte Studien dersel­
ben Studienrichtung zur Gänze in die vorgeschrie­
bene Studiendauer eingerechnet und alle abgelegc 

. ten Prüfungen anerkannt. 

Nach Abs. 4 wird Alt~Absolventen das Recht 
Die Doktoratsstudien sind im Sinne des All- . . ch • emgeräumt,. den akademischen Grad "Magister 

gememen HoschuI-Studiengesetzes als Aufbau- der TheologIe" zu führen. 
studium geregelt. Das im Abs. 2 Z 2 angeführte 
examen pro candidatura wird nach Inkrafttreten 
des Studienplanes zwar auslaufen aber noch für 
viele, übergangsjahre die Grundla~e für das Dok­
toratssturuum sein. 

Kosten 

Die Durchführung wird weder zusätzliche Plan­
stellen noch erhöhten Sachaufwand erfordern. 

426 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




